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§ 212 EO Verhandlung uber die
Anspruche

EO - Exekutionsordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.11.2023

1. (1)Bei der Tagsatzung haben die erschienenen Personen Uber die bei der Verteilung des Meistbotes zu
berucksichtigenden Anspriche und die Reihenfolge ihrer Befriedigung zu verhandeln. Der zur Tagsatzung
erschienene Verpflichtete hat alle vom Gericht oder von einem der Anwesenden geforderten Aufklarungen zu
geben, welche fur die Prifung der Richtigkeit und Rangordnung der aus dem Meistbote zu berichtigenden
Anspruche nétig sind.

2. (2)Anspruche, welche selbst beim Ausfallen vorausgehender bestrittener Anspriiche aus dem Versteigerungserlds
nicht zum Zug kommen wirden, sind in die Verhandlung nicht einzubeziehen.

3. (3)Kann die Verhandlung an einem Tag nicht beendet werden, so ist die Fortsetzung derselben fur einen der
nachsten Tage anzuordnen und dies den anwesenden Personen bei Unterbrechung der Verhandlung zu
verkinden. Einer neuerlichen Ladung der im 8 209 bezeichneten Personen bedarf es nicht.

In Kraft seit 27.07.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/eo/paragraf/209
file:///

	§ 212 EO Verhandlung über die Ansprüche
	EO - Exekutionsordnung


